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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1989

Norm

ASVG §105a

Rechtssatz

Lebt der Rentner oder Pensionist, der den Hil osenzuschuß beantragt, im Ausland, so kann nur auf jene Kosten

Bedacht genommen werden, die ein im Inland lebender Rentner oder Pensionist unter den Verhältnissen

aufzuwenden hätte, die jenen am nächsten kommen, in denen der den Hil osenzuschuß begehrende, im Ausland

lebende Rentner oder Pensionist lebt.
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